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Angaben unter dem Vorschriftentitel beziehen sich auf die Gliederungsnummern in der Sammlung der Gesetze und Verordnungen der Freien und Hansestadt Hamburg.

Verordnung

über den Bebauungsplan Curslack 15

Vom 8. September 2005

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am
21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824), in Verbindung mit § 3
Absatz 1 und § 5 Absatz 1 des Bauleitplanfeststellungsgesetzes
in der Fassung vom 30. November 1999 (HmbGVBl. S. 271),
geändert am 6. September 2004 (HmbGVBl. S. 356), § 6
Absätze 4 und 5 des Hamburgischen Naturschutzgesetzes in
der Fassung vom 7. August 2001 (HmbGVBl. S. 281), zuletzt
geändert am 20. April 2005 (HmbGVBl. S. 146), § 81 Absatz 1
Nummer 6 der Hamburgischen Bauordnung vom 1. Juli 1986
(HmbGVBl. S. 183), zuletzt geändert am 5. Oktober 2004
(HmbGVBl. S. 375), sowie § 1 Absatz 2, § 3 Absatz 2 und § 4 der
Weiterübertragungsverordnung-Bau vom 28. Juni 2000
(HmbGVBl. S. 134), geändert am 1. Februar 2005 (HmbGVBl.
S. 21), wird verordnet:
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§ 1

(1) Der Bebauungsplan Curslack 15 für den Geltungs-
bereich östlich des Curslacker Brückendamms, zwischen Curs-
lacker Deich und Dove-Elbe beiderseits der Straße Auf der
Böge (Bezirk Bergedorf, Ortsteil 604) wird festgestellt.

Das Gebiet wird wie folgt begrenzt:
Dove-Elbe – Curslacker Brückendamm – Curslacker Neuer
Deich – Curslacker Deich – Ost- und Südgrenze des Flur-
stücks 2330, Ostgrenze des Flurstücks 2885, Nord- und
Ostgrenze des Flurstücks 2438, Ostgrenzen der Flurstücke
2439, 1062 und 240 der Gemarkung Curslack.

(2) Das maßgebliche Stück des Bebauungsplans und die
ihm beigegebene Begründung werden beim Staatsarchiv zu
kostenfreier Einsicht für jedermann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:
1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung können beim

örtlich zuständigen Bezirksamt während der Dienststunden
kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke
beim Bezirksamt vorhanden sind, können sie gegen Kosten-
erstattung erworben werden.

2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann ein
Entschädigungsberechtigter Entschädigung verlangen. Er
kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen,
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem
Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

3. Unbeachtlich sind
a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des

Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit dem In-
Kraft-Treten des Bebauungsplans schriftlich gegenüber
dem örtlich zuständigen Bezirksamt unter Darlegung des
die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend
gemacht worden sind.

§ 2

Für die Ausführung des Bebauungsplans gelten nach-
stehende Vorschriften:

1. Auf der mit „(A)“ bezeichneten Fläche des Dorfgebiets
darf die festgesetzte Grundflächenzahl von 0,2 für Belange
des Denkmalschutzes bis zu einer Grundflächenzahl von
0,3 überschritten werden. Für diesen Fall sind in Wohn-
gebäuden höchstens zwei Wohnungen zulässig, ist das
Gelände in Form einer Warft um 0,7 m aufzuhöhen und
Nummer 3 nicht anzuwenden.

2. Im Dorfgebiet sind außerhalb der Baugrenzen auch bau-
liche Anlagen, die der landwirtschaftlichen Erzeugung,
der landwirtschaftlichen Verarbeitung oder dem Vertrieb
dienen, wie z.B. Gewächshäuser, Stallgebäude, Maschinen-
hallen, bis zu einer Grundflächenzahl von 0,6 zulässig. Auf
der mit „(B)“ bezeichneten Fläche sind nur Nebenanlagen
für Wohnnutzungen bis zu einer Grundflächenzahl von 0,1

sowie bauliche Anlagen für nicht störende Handwerksbe-
triebe mit Ausnahme von betrieblichen Wohnnutzungen
bis zu einer Grundflächenzahl von 0,6 zulässig.

3. Flächen, die tiefer als 2 m über Normalnull (NN) liegen,
sind für Wohngebäude, Garagen, Stellplätze mit ihren
Zufahrten und Nebenanlagen auf 2 m über NN auf-
zuhöhen. Des Weiteren sind Geländeaufhöhungen nur
zulässig

a) für Rampen, die zur Erschließung erforderlich sind
oder

b) bis zur Oberkante der für die Erschließung erforder-
lichen öffentlichen Straßenverkehrsfläche, sofern der
Abstand zwischen Hauptgebäude und Straßenver-
kehrsfläche weniger als 6 m beträgt.

4. Die Oberkante des Erdgeschossfußbodens darf straßen-
seitig höchstens 0,4 m über der vorhandenen oder aufge-
höhten Geländeoberfläche liegen.

5. Die Außenwände von Gebäuden sind als rotes oder rot-
braunes Ziegelmauerwerk auszuführen. Für Nebenge-
bäude und für untergeordnete Teile von Außenwänden von
Wohngebäuden, die 30 vom Hundert (v.H.) der jeweiligen
Fassadenfläche nicht überschreiten, ist außerdem weiß,
braun und grün angestrichenes Holz sowie Holz in Natur-
farbe zulässig. Für Nebengebäude ist außerdem weißer
Putz zulässig. Nummer 5 Sätze 1 bis 3 gilt nicht für bau-
liche Anlagen, die ausschließlich der landwirtschaftlichen
Erzeugung dienen (z.B. Maschinenhallen und Gewächs-
häuser).

6. Im Dorfgebiet sind Dächer von Wohngebäuden als Sattel-
oder Krüppelwalmdächer mit beiderseits gleicher Nei-
gung zwischen 35 Grad und 50 Grad auszuführen. Bal-
kone, Dachaufbauten und -einschnitte (z.B. Loggien)
sowie Zwerchgiebel dürfen insgesamt eine Länge haben,
die höchstens 30 v.H. der Länge ihrer zugehörigen Gebäu-
deseite entspricht. Es sind nur rote, braune, graue und
schwarze, nicht glänzende Dacheindeckungen, Reetdächer
und begrünte Dächer zulässig.

7. Nebengebäude, Garagen und Carports sind in Vorgärten
bis in eine Tiefe von 15 m, gemessen von der festgesetzten
Straßenbegrenzungslinie, unzulässig. 

8. Auf der privaten Grünfläche mit der Zweckbestimmung
Reiterhof sind Gebäude zulässig, soweit sie für die Nut-
zung Reiterhof erforderlich sind (z.B. Ställe und Vereins-
häuser) und insgesamt eine Grundfläche von bis zu 100 m2

sowie eine Gebäudehöhe von 8 m über der vorhandenen
oder aufgehöhten Geländeoberfläche nicht überschreiten.

9. Auf den Flächen für die Landwirtschaft sind bauliche
Anlagen nur innerhalb der Baugrenzen und bis zu einer
Grundflächenzahl (GRZ) von 0,8 zulässig, wenn sie der
landwirtschaftlichen Erzeugung, der landwirtschaftlichen
Verarbeitung oder dem Vertrieb dienen, wie z.B. Gewächs-
häuser, Stallgebäude, Maschinenhallen. Die Gebäudehöhe
darf 8 m über der vorhandenen oder aufgehöhten Gelände-
oberfläche nicht überschreiten. Befestigte landwirtschaft-
liche Wege sind auch außerhalb der Baugrenzen zulässig.

10. Beiderseits der nachrichtlich übernommenen Wasser-
flächen sind in einer Breite von 1,5 m ab Böschungsober-
kante Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und Aufhöhun-
gen unzulässig.

11. Für festgesetzte Baum- und Strauchanpflanzungen sind
standortgerechte, einheimische Laubgehölze zu verwen-
den.
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Einziger Paragraph

(1) Zur Sicherung der Planung wird eine Veränderungs-
sperre für die in der Anlage durch eine schwarze Linie abge-
grenzten Flächen des Bebauungsplan-Entwurfs Eidelstedt 67
(Bezirk Eimsbüttel, Ortsteil 320) für zwei Jahre festgesetzt.

(2) Die Veränderungssperre nach Absatz 1 hat zum Inhalt,
dass

1. Vorhaben im Sinne des § 29 des Baugesetzbuchs nicht
durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden
dürfen;

2. erhebliche oder wesentlich wert steigernde Veränderungen
von Grundstücken und baulichen Anlagen, deren Verände-
rungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeige-
pflichtig sind, nicht vorgenommen werden dürfen.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Entschädigungsberechtigter kann Entschädigung ver-
langen, wenn die in § 18 Absatz 1 Satz 1 des Baugesetzbuchs
bezeichneten Nachteile eingetreten sind. Er kann die Fäl-
ligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die
Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem örtlich
zuständigen Bezirksamt beantragt. Das Erlöschen eines
Entschädigungsanspruchs richtet sich nach § 18 Absatz 3
des Baugesetzbuchs.

2. Unbeachtlich ist eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 des Bauge-
setzbuchs beachtliche Verletzung der dort bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschriften, wenn sie nicht inner-
halb von zwei Jahren seit dem In-Kraft-Treten dieser Ver-
ordnung schriftlich gegenüber dem örtlich zuständigen
Bezirksamt unter Darlegung des die Verletzung begründen-
den Sachverhalts geltend gemacht worden ist.

12. Auf jedem wohnbaulich oder gewerblich genutzten
Grundstück ist mindestens ein kleinkroniger Laubbaum
oder ein hochstämmiger Obstbaum zu pflanzen.

13. Für die zu erhaltenden Gehölzbestände sind bei Abgang
Ersatzpflanzungen vorzunehmen.

14. Die mit „ “ bezeichnete Fläche zum Schutz, zur Pflege
und zur Erhaltung von Boden, Natur und Landschaft 
ist naturnah zu entwickeln. Zulässig sind einheimische,
standortgerechte Stauden, Sträucher und Gehölze sowie

extensive Nutzung als Grünland beziehungsweise Mäh-
wiese.

15. Für Ausgleichsmaßnahmen wird der öffentlichen Straßen-
verkehrsfläche (Auf der Böge) eine außerhalb des Plange-
biets liegende Teilfläche des Flurstücks 53 der Gemarkung
Neuengamme zugeordnet.

§ 3

Für das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebau-
ungspläne aufgehoben.

Verordnung

über die Veränderungssperre Eidelstedt 67

Vom 24. Oktober 2005

Auf Grund von § 14 und § 16 Absatz 1 des Baugesetzbuchs
in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2415),
zuletzt geändert am 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824), in
Verbindung mit § 4 des Bauleitplanfeststellungsgesetzes in der
Fassung vom 30. November 1999 (HmbGVBl. S. 271), geändert
am 6. September 2004 (HmbGVBl. S. 356), sowie § 2 Satz 1
Nummer 1 der Weiterübertragungsverordnung-Bau vom
28. Juni 2000 (HmbGVBl. S. 134), geändert am 1. Februar 2005
(HmbGVBl. S. 21), wird verordnet:

Hamburg, den 8. September 2005.

Das Bezirksamt Bergedorf

Hamburg, den 24. Oktober 2005.

Das Bezirksamt Eimsbüttel

U1
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§ 1 der Verordnung zur Bestimmung sicherheitsempfind-
licher öffentlicher Bereiche für Sicherheitsüberprüfungen ohne
Mitwirkung des Landesamtes für Verfassungsschutz nach
dem Hamburgischen Sicherheitsüberprüfungsgesetz vom
17. Februar 2004 (HmbGVBl. S. 63) wird wie folgt geändert: 

1. In Nummer 4 wird der Punkt am Ende durch ein Komma
ersetzt.

2. Es wird folgende Nummer 5 angefügt:

„5. soweit Funktionen zur Erfüllung der Sicherungs- und
Obhutspflichen nicht nur vorübergehend wahrgenom-
men werden

a) die zentrale Fahrzeugverwahrstelle, 

b) der Landesbetrieb Hamburgische Münze.“

Verordnung

zur Änderung der Verordnung

zur Bestimmung sicherheitsempfindlicher öffentlicher Bereiche

für Sicherheitsüberprüfungen ohne Mitwirkung des Landesamtes für Verfassungsschutz

nach dem Hamburgischen Sicherheitsüberprüfungsgesetz

Vom 25. Oktober 2005

Auf Grund der §§ 33 und 34 des Hamburgischen Sicher-
heitsüberprüfungsgesetzes vom 25. Mai 1999 (HmbGVBl.
S. 82), zuletzt geändert am 6. Oktober 2005 (HmbGVBl. S. 424,
429), wird verordnet:

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 25. Oktober 2005.

Einziger Paragraph

Die Taxenordnung vom 18. Januar 2000 (HmbGVBl. S. 28),
zuletzt geändert am 28. September 2004 (HmbGVBl. S. 372),
wird wie folgt geändert:

1. § 2 Absatz 10 erhält folgende Fassung:

„(10) Von den festgesetzten Beförderungsentgelten abwei-
chende Sondervereinbarungen können mit Genehmigung
der zuständigen Behörde getroffen werden. Dem Genehmi-
gungsantrag sind insbesondere beizufügen

1. die schriftliche Vereinbarung über die Beförderungs-
entgelte und -bedingungen, in der auch ein bestimmter
Zeitraum, eine Mindestfahrtenzahl oder ein Mindest-
umsatz im Monat festgelegt sein muss, und 

2. Unterlagen und Berechnungen (Ertragsvorschau), aus
denen hervorgeht, dass die Sondervereinbarung für die

Antragstellerin oder den Antragsteller wirtschaftlich
angemessen und prägend ist.

Die einzelnen auf Grund der genehmigten Sonderverein-
barung ausgeführten Beförderungsaufträge und die dabei
erzielten Umsätze und Aufzeichnungen sind von der
Antragstellerin oder dem Antragsteller gesondert, nach-
prüfbar und buchmäßig zu erfassen, entsprechend den
Regelungen des Handelsgesetzbuchs aufzubewahren und
auf Verlangen der zuständigen Behörde zur Prüfung vorzu-
legen.“

2. In § 6 Absatz 1 Satz 2 wird der Punkt am Ende durch
folgende Textstelle ersetzt:
„ ; das Recht der Grundstückseigentümerin oder des
Grundstückseigentümers oder der oder des sonst
Verfügungsberechtigten, die Nutzung eines außerhalb der
dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Wege gelegenen
Taxenstandes zu beschränken, bleibt unberührt.“

Dritte Verordnung

zur Änderung der Taxenordnung

Vom 25. Oktober 2005

Auf Grund von § 47 Absatz 3 Satz 1 und § 51 Absatz 1 des
Personenbeförderungsgesetzes in der Fassung vom 8. August
1990 (BGBl. I S. 1691), zuletzt geändert am 7. Juli 2005 (BGBl.
I S. 1954, 1968), wird verordnet:

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 25. Oktober 2005.
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§ 1
Erprobung

Von der Möglichkeit, eine Fahrerlaubnis der Klassen B und
BE nach Maßgabe der nach § 6 e Absatz 1 des Straßenverkehrs-
gesetzes erlassenen Rechtsverordnung zu erteilen, wird
Gebrauch gemacht.

§ 2

Übertragung der Ermächtigung

Die Ermächtigung nach § 6 e Absatz 2 Satz 1 des Straßen-
verkehrsgesetzes wird auf die Behörde für Inneres weiter 
übertragen.

Verordnung 

über die Erprobung des „Begleiteten Fahrens ab 17 Jahren“

(BF17-Erprobungsverordnung)

Vom 1. November 2005

Auf Grund von § 6 e Absatz 2 des Straßenverkehrsgesetzes
in der Fassung vom 5. März 2003 (BGBl. I S. 312, 919), zuletzt
geändert am 14. August 2005 (BGBl. I S. 2412), wird verordnet:

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 1. November 2005.

Bekanntmachung

über das In-Kraft-Treten des Staatsvertrages 

zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und dem Land Mecklenburg-Vorpommern 

über die Errichtung eines gemeinsamen Mahngerichts

Vom 1. November 2005

Gemäß Artikel 3 des Gesetzes zum Staatsvertrag zwischen
der Freien und Hansestadt Hamburg und dem Land Mecklen-
burg-Vorpommern über die Errichtung eines gemeinsamen
Mahngerichts vom 6. Oktober 2005 (HmbGVBl. S. 422) wird
bekannt gemacht, dass der Staatsvertrag nach seinem Artikel 6
am 1. November 2005 in Kraft getreten ist.

Hamburg, den 1. November 2005.

Die Senatskanzlei

Berichtigung

In Nummer 1.1.2 des Einzigen Paragraphen der Ver-
ordnung zur Änderung der Verordnung über das Naturschutz-
gebiet Wittmoor vom 30. August 2005 (HmbGVBl. S. 375)
muss es in Nummer 3 a statt „Bezirksamt Bergedorf“ richtig 
„Bezirksamt Wandsbek“ heißen.

Hamburg, den 2. November 2005.

Die Senatskanzlei

Herausgegeben von der Justizbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg.
Druck, Verlag und Ausgabestelle Lütcke & Wulff, Rondenbarg 8, 22525 Hamburg, — Telefon: 23 51 29-0 — Telefax: 23 51 29 77.
Bestellungen nimmt der Verlag entgegen. Bezugspreis für Teil I und II zusammen jährlich 72,– Euro. Einzelstücke je angefangene
vier Seiten 0,25 Euro (Preise einschließlich 7 % Mehrwertsteuer). — Beim Postbezug wird der Teil I des Hamburgischen Gesetz-
und Verordnungsblattes im Bedarfsfall dem Amtlichen Anzeiger als Nebenblatt im Sinne von § 8 der Postzeitungsordnung beigefügt.
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